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ZUM THEMA: ÄNDERUNG DER PAUSCHALEN FÜR VERWALTUNGS- UND  
 INSTANDHALTUNGSKOSTEN AB 01.01.2011  
 
 
 
Durch die "Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche, über die Aufstellung von Betriebs-
kosten und zur Änderung anderer Verordnungen" vom 25. November 2003, BGBl. Teil I 
2003, S. 2346, 2349, wurde gesetzlich geregelt, wann und in welcher Höhe die in der Miete 
für Sozialwohnungen enthaltenen Pauschalen für Verwaltungs- und Instandhaltungskos-
ten  zu berechnen und anzusetzen sind (Neufassung der II. BV vom 25.11.2003). 
 
Hiernach verändern sich die vom 01.01.2002 bis zum 31.12.2004 festgelegten Pauschalen 
am 01.01.2005 und am 01.01. eines jeden darauf folgenden dritten Jahres um den Prozent-
satz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für 
Deutschland für den der Veränderung vorausgehenden Monat Oktober gegenüber dem 
Verbraucherpreisindex für Deutschland für den der letzten Veränderung vorausgehenden 
Monat Oktober erhöht oder verringert hat. Für die Veränderung per 01.01.2011  ist die Er-
höhung oder Verringerung des Verbraucherpreisindexes für Deutschland maßgeblich, die im 
Oktober 2010 gegenüber dem Oktober 2007 eingetreten ist. 
 
Dies bedeutet für eine Mietänderung per 01.01.2011 , dass sich die Pauschalen in dem 
Verhältnis ändern, in dem sich der o.g. Index (Basis 2005=100) vom Oktober 2007 zum Ok-
tober 2010 verändert hat. Maßgeblich hierfür sind: 
 
Verbraucherpreisindex für Deutschland per Oktober 2007: 104,5 Punkte. 
Verbraucherpreisindex für Deutschland per Oktober 2010: 108,4 Punkte. 
Die Veränderung beträgt demnach + 3,9 Punkte, somit  also 3,73 %. 
 
Die gemäß § 26 bzw. § 28 der Zweiten Berechnungsverordnung in der Miete anzusetzenden 
Pauschalen für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten verändern sich demnach zum 
01.01.2011 wie folgt: 
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A) Verwaltungskostenpauschale 
 
 pro Wohnung  und Jahr: bis 31.12.2010: € 254,79 
  Erhöhung um 3,73 % : € 9,50 
  ab 01.01.2011: € 264,29 
 

 pro Garagenstellplatz  und Jahr: bis 31.12.2010: € 33,23 
  Erhöhung um 3,73 % : € 1,24 
  ab 01.01.2011: € 34,47 
 
 nachrichtlich: pro Eigentumswohnung  (§ 41 2.BV): bis 31.12.2010: € 304,64 
  Erhöhung um 3,73 % : € 11,36 
  ab 01.01.2011: € 316,00 
 
 
B) Instandhaltungskostenpauschale  pro m² Wohnfläche und Jahr 
 
für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des 
Kalenderjahres weniger als 22 Jahre  zurückliegt: bis 31.12.2010: € 7,87 
 Erhöhung um 3,73 % : € 0,29 
 ab 01.01.2011: € 8,16 
für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des 
Kalenderjahres mindestens 22 Jahre  zurückliegt: bis 31.12.2010: € 9,97 
 Erhöhung um 3,73 % : € 0,37 
 ab 01.01.2011: € 10,34 
für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am Ende des 
Kalenderjahres mindestens 32 Jahre  zurückliegt: bis 31.12.2010: € 12,74 
 Erhöhung um 3,73 % : € 0,48 
 ab 01.01.2011: € 13,22 
 
Diese Sätze verringern sich bei eigenständig gewerblicher Leistung von Wärme  i. S. d. § 
1 Abs. 2 Nr. 2 der HeizkostenV um € 0,23. 
 

Diese Sätze erhöhen sich für Wohnungen, für die ein maschinell betriebener Aufzug  vor-
handen ist, um € 1,15. 
 

Trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhaltungen  in der Wohnung, so verringern 
sich die Sätze nach Absatz 2 um € 1,21. 
 

Trägt der Vermieter die Kosten der Schönheitsreparaturen , so dürfen diese höchstens mit 
€ 9,76 je m² Wohnfläche im Jahr angesetzt werden.  
 

Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen als Instandhaltungskosten einschließlich 
Kosten für Schönheitsreparaturen höchstens € 78,14 jährlich je Garagen- oder Einstellplatz 
angesetzt werden.  
 
 

Hinweis:  
 

Die nächste Veränderung ist für den 01.01.2014 vorgesehen. Maßgeblich für diese Verände-
rung ist die Änderung des Verbraucherpreisindex, die im Oktober 2013 gegenüber dem Ok-
tober 2010 eingetreten sein wird.  
 


